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SERIE: Tipps und Informationen für Gewässeranlieger, Teil  5   

Was können Sie als Gewässeranlieger für Ihr Gewässer tun?   

BAULICHE ANLAGEN   

Bauliche Anlagen sind z. B. Hütten, Zäune und Brücken. Sie dürfen den Zugang zum Gewässer nicht  behin- 
dern, damit dieser   ggf.   für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unterhaltungspflichtigen jederzeit möglich  
ist (z.   B. für die Gehölzpflege) , sofern sich das an den Bach angrenzende Grundstück nicht im Privateigentum  
befindet . Darüber hinaus schrä nken bauliche Anlagen das Gewässer in seiner natürlichen Entwicklung (Ei- 
gendynamik) ein und können bei Hochwasser ein Abflusshindernis darstellen.   

Bauliche Anlagen wie z.   B. Hütten müssen zum Gewässer innerorts einen Abstand von mindestens    
   5 m und auße rorts mindestens 10 m halten.   

Keine baulichen Anlagen ohne wasserrechtliche Genehmigungen .   

  

  

  

  

  

Vorsicht  BUßGELD !!!   

Wird gegen eine der hier genannten Vorgaben verstoßen oder die erforderliche Genehmigung nicht  
eingeholt, drohen empfindliche  Bußgelder.   

Weitere Informationen zum Thema Fließgewässer und Gewässerunterhaltung   finden Sie bei den Um- 
weltministerien der Länder Hessen ( https://umweltministerium.hessen.de// , Rheinland ) - Pfalz  
( https://mkuem.rlp.de/de/themen/wasser/ )  und S aarland es   ( www.saarland.de/ministerium_umwelt_verbrau- 
cherschutz.htm )  sowie der Gemeinnützigen Fortbildungsgesellschaft für Wasserwirtschaft und Landschafts - 
entwicklung (GFG) mbH ( www.gfg - fortbildung.de ) , die sich im Auftrag der Länder Hessen, Rheinland - Pfalz  
und Saarl and u. a. um die Fort -   und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von unterhaltungs- 
pflichtigen Städten, Gemeinden, Kreisen, Verbänden sowie von Bach paten und ehren amtlichen Naturschutz- 
verbänden zum Thema naturnahe Pflege und Entwicklung von Gew ässern kümmert.   
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